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schen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören,
beizutragen;

14. fordert die Arbeitsgruppe für Minderheiten der Un-
terkommission für die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte auf, ihr Mandat in vollem Umfang wahrzuneh-
men, dabei ihre Arbeit auf den interaktiven Dialog mit den zu-
ständigen nichtstaatlichen Organisationen und die konzeptio-
nelle Unterstützung der unabhängigen Expertin für Minder-
heitenfragen sowie den Dialog mit ihr zu konzentrieren und
auf der Grundlage der dabei gewonnenen Erkenntnisse weitere
Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz der Rechte der
Personen zu empfehlen, die nationalen oder ethnischen, reli-
giösen und sprachlichen Minderheiten angehören;

15. bittet die Hohe Kommissarin, sich um freiwillige
Beiträge zu bemühen, um die wirksame Teilnahme von Ver-
tretern nichtstaatlicher Organisationen und Angehörigen von
Minderheiten, insbesondere aus Entwicklungsländern, an den
von den Vereinten Nationen, insbesondere ihren Menschen-
rechtsorganen, organisierten Aktivitäten im Zusammenhang
mit Minderheitenfragen zu erleichtern, und dabei besonders
darauf zu achten, dass die Beteiligung von jungen Menschen
und Frauen sichergestellt wird;

16. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
zweiundsechzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschen-
rechtsfragen" fortzusetzen.

RESOLUTION 60/161

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/509/Add.2 (Part II), Ziff. 102)308.

60/161. Erklärung über das Recht und die Verpflichtung
von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der
Gesellschaft, die allgemein anerkannten Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und
zu schützen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/144 vom 9. Dezem-
ber 1998, mit der sie die in der Anlage zu der genannten Re-
solution enthaltene Erklärung über das Recht und die Ver-

pflichtung von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der Ge-
sellschaft, die allgemein anerkannten Menschenrechte und
Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, im Konsens ver-
abschiedete, und erneut erklärend, wie wichtig die Erklärung
und ihre weite Verbreitung ist,

sowie unter Hinweis auf alle früheren Resolutionen zu die-
ser Frage, insbesondere ihre Resolution 59/192 vom 20. De-
zember 2004 und die Resolution 2005/67 der Menschenrechts-
kommission vom 20. April 2005309,

mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis nehmend, dass in vie-
len Ländern Personen und Organisationen, die sich für die För-
derung und Verteidigung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten einsetzen, auf Grund dieser Tätigkeiten Drohungen,
Drangsalierungen und Unsicherheit ausgesetzt sind,

ernstlich besorgt über die nach wie vor zahlreichen Men-
schenrechtsverletzungen an Personen, die sich für die Förde-
rung und Verteidigung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten überall auf der Welt einsetzen, sowie darüber, dass in ver-
schiedenen Ländern in allen Regionen der Welt Drohungen,
Angriffe und Einschüchterungshandlungen gegen Menschen-
rechtsverteidiger nach wie vor straflos bleiben und dass sich
dies nachteilig auf ihre Arbeit und ihre Sicherheit auswirkt,

unter Hinweis darauf, dass Menschenrechtsverteidiger An-
spruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz haben, und tief
besorgt über die Zunahme neuer restriktiver Rechtsvorschrif-
ten, die die Schaffung nichtstaatlicher Organisationen und ihre
Tätigkeit regulieren, sowie über jeden Missbrauch von Zivil-
oder Strafverfahren, die wegen ihrer Aktivitäten zur Förde-
rung und zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten gegen sie angestrengt werden,

besorgt über die erhebliche Zahl an Mitteilungen an die
Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für die Lage von Men-
schenrechtsverteidigern, die zusammen mit den von verschie-
denen Mechanismen für besondere Verfahren vorgelegten Be-
richten nahe legen, dass Menschenrechtsverteidiger, ein-
schließlich der Frauen unter ihnen, ernsthaften Risiken ausge-
setzt sind,

die wichtige Rolle betonend, die Einzelpersonen, nicht-
staatlichen Organisationen und Gruppen im Hinblick auf die
Förderung und den Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten zukommt, namentlich auch bei der Bekämpfung der
Straflosigkeit, bei der Förderung des Zugangs zur Justiz und
zu Informationen und der Partizipation der Öffentlichkeit an
Entscheidungsprozessen sowie bei der Förderung, Stärkung
und Erhaltung der Demokratie,

in der Erkenntnis, dass Menschenrechtsverteidiger eine
maßgebliche Rolle dabei spielen können, den Frieden durch
Dialog, Offenheit, Partizipation und Gerechtigkeit zu unter-
stützen, namentlich indem sie die Menschenrechtssituation
überwachen und darüber berichten,

308 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Australien, Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowi-
na, Brasilien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland,
Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea-Bissau, Irland, Island, Israel, Italien, Japan,
Jordanien, Kanada, Kenia, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Mi-
kronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Palau, Panama, Peru,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Ma-
rino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra Leo-
ne, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Thailand, Ti-
mor-Leste, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staa-
ten von Amerika und Zypern.

309 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigendum (E/2005/23 und Corr.1), Kap. II,
Abschn. A. 
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unter Hinweis darauf, dass gewisse Rechte im Einklang
mit Artikel 4 des Internationalen Paktes über bürgerliche und
politische Rechte310 als Rechte anerkannt werden, die unter
keinen Umständen außer Kraft gesetzt werden können, und
dass jede Außerkraftsetzung von Bestimmungen des Paktes in
jedem Falle mit dem genannten Artikel im Einklang stehen
muss, sowie unter Betonung des Ausnahme- und Übergangs-
charakters solcher Außerkraftsetzungen, auf die der Men-
schenrechtsausschuss in seiner am 24. Juli 2001 verabschie-
deten Allgemeinen Bemerkung 29 über Notstandssituatio-
nen311 hingewiesen hat,

zutiefst besorgt darüber, dass in einigen Fällen Gesetze und
sonstige Maßnahmen zum Schutz der nationalen Sicherheit
und zur Bekämpfung des Terrorismus missbräuchlich gegen
Menschenrechtsverteidiger angewandt wurden beziehungs-
weise dass sie deren Arbeit und Sicherheit in völkerrechtswid-
riger Weise behindert haben, 

unter Begrüßung der wichtigen Tätigkeit, die die Sonder-
beauftragte leistet, und zu einer verstärkten Zusammenarbeit
zwischen der Sonderbeauftragten und den anderen besonderen
Verfahren der Menschenrechtskommission sowie anderen zu-
ständigen Organen, Büros, Hauptabteilungen und Sonderor-
ganisationen der Vereinten Nationen und ihrem Personal am
Amtssitz und auf Landesebene anregend,

sowie unter Begrüßung der regionalen Initiativen zur För-
derung und zum Schutz der Menschenrechte wie auch der Zu-
sammenarbeit zwischen internationalen und regionalen Me-
chanismen zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern und
zu weiteren Fortschritten in dieser Hinsicht anregend,

ferner unter Begrüßung der Schritte, die verschiedene
Staaten unternommen haben, um nationale Politiken oder
Rechtsvorschriften zum Schutz von Menschenrechtsverteidi-
gern einzuführen,

daran erinnernd, dass die Staaten die Hauptverantwortung
für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte tragen,
und erneut erklärend, dass die mit der Charta der Vereinten Na-
tionen und anderen völkerrechtlichen Verpflichtungen der
Staaten auf dem Gebiet der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten übereinstimmenden innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten den rechtlichen Rahmen bilden, innerhalb dessen die Men-
schenrechtsverteidiger ihre Tätigkeit ausüben, und mit tiefer
Besorgnis feststellend, dass die Aktivitäten mancher nicht-
staatlicher Akteure die Sicherheit der Menschenrechtsvertei-
diger in erheblichem Maße bedrohen, 

hervorhebend, dass es robuster und wirksamer Maßnah-
men zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern bedarf,

1. fordert alle Staaten auf, für die Erklärung über das
Recht und die Verpflichtung von Einzelpersonen, Gruppen

und Organen der Gesellschaft, die allgemein anerkannten
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schüt-
zen, einzutreten und sie in vollem Umfang zu verwirklichen,
namentlich auch indem sie gegebenenfalls konkrete Maßnah-
men zu diesem Zweck ergreifen;

2. begrüßt die Berichte der Sonderbeauftragten des Ge-
neralsekretärs für die Lage von Menschenrechtsverteidigern312

und ihren Beitrag zur wirksamen Förderung der Erklärung und
zur Verbesserung des Schutzes von Menschenrechtsverteidi-
gern überall auf der Welt;

3. verurteilt alle Menschenrechtsverletzungen an Per-
sonen, die sich für die Förderung und Verteidigung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten überall auf der Welt einset-
zen, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle geeigneten,
mit der Erklärung und allen weiteren einschlägigen Rechtsak-
ten auf dem Gebiet der Menschenrechte im Einklang stehen-
den Maßnahmen zu ergreifen, um derartigen Menschenrechts-
verletzungen ein Ende zu setzen;

4. fordert alle Staaten auf, alle erforderlichen Maßnah-
men zu ergreifen, um den Schutz der Menschenrechtsverteidi-
ger sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene zu ge-
währleisten, einschließlich in Konflikt- und Friedenskonsoli-
dierungszeiten;

5. fordert alle Staaten außerdem auf, das Recht der frei-
en Meinungsäußerung und die Vereinigungsfreiheit von Men-
schenrechtsverteidigern zu gewährleisten, zu schützen und zu
achten und dort, wo Registrierungspflicht besteht, ihre Regi-
strierung zu erleichtern, namentlich durch die Festlegung
wirksamer und transparenter Kriterien und nichtdiskriminie-
render, zügiger und kostengünstiger Verfahren im Rahmen ih-
res innerstaatlichen Rechts;

6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, dafür Sorge zu
tragen, dass alle ihre Maßnahmen zur Bekämpfung des Terro-
rismus und zur Wahrung der nationalen Sicherheit ihren völ-
kerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere aus dem Völ-
kerrecht auf dem Gebiet der Menschenrechte, entsprechen und
weder die Arbeit der Menschenrechtsverteidiger behindern
noch ihre Sicherheit beeinträchtigen;

7. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Frage der Straflosig-
keit für Angriffe, Drohungen und Einschüchterungshandlun-
gen gegen Menschenrechtsverteidiger und ihre Angehörigen
anzugehen, namentlich indem sie dafür sorgen, dass Be-
schwerden von Menschenrechtsverteidigern umgehend unter-
sucht werden und dass ihnen auf transparente, unabhängige
und rechenschaftspflichtige Weise nachgegangen wird; 

8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit der Son-
derbeauftragten zusammenzuarbeiten und sie bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben zu unterstützen und ihr auf Anfrage alle

310 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Deutsche Übersetzung:
dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS
1993 750.
311 Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supple-
ment No. 40 (A/56/40), Vol. I, Anhang VI. 

312 E/CN.4/2001/94, E/CN.4/2002/106 und Add. 1 und 2,
E/CN.4/2003/104 und Add.1-4, E/CN.4/2004/94 und Add.1-3 und
E/CN.4/2005/101 und Add.1-3 und Add.3/Corr.1; siehe auch A/56/341,
A/57/182, A/58/380, A/59/401 und A/60/339 und Corr.1. 
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zur Wahrnehmung ihres Mandats erforderlichen Informatio-
nen zu übermitteln;

9. fordert die Staaten auf, ernsthaft in Erwägung zu zie-
hen, den Anträgen der Sonderbeauftragten auf Besuch ihres
Landes zu entsprechen, und fordert sie nachdrücklich auf, mit
der Sonderbeauftragten im Hinblick auf die Weiterverfolgung
und Umsetzung ihrer Empfehlungen in einen konstruktiven
Dialog einzutreten, um ihr die noch wirksamere Erfüllung ih-
res Mandats zu ermöglichen;

10. fordert diejenigen Staaten, die die ihnen übermittel-
ten Mitteilungen noch nicht beantwortet haben, nachdrücklich
auf, dies unverzüglich zu tun und dringende Appelle und An-
schuldigungen, die ihnen von der Sonderbeauftragten zur
Kenntnis gebracht werden, zügig zu untersuchen; 

11. bittet die Staaten, die Erklärung in die Landesspra-
chen übersetzen zu lassen und Maßnahmen zu ihrer besseren
Verbreitung zu treffen;

12. legt den Staaten nahe, die Erklärung besser bekannt
zu machen und eine entsprechende Schulung zu fördern, um
Amtsträger, Organisationen, Behörden und Justiz zur Einhal-
tung der Bestimmungen der Erklärung zu befähigen und da-
durch ein besseres Verständnis und mehr Achtung für Men-
schenrechtsverteidiger zu bewirken;

13. bittet die zuständigen Organe der Vereinten Natio-
nen, einschließlich auf Landesebene, im Rahmen ihrer Man-
date und in Zusammenarbeit mit den Staaten die Erklärung und
die Berichte der Sonderbeauftragten gebührend zu berücksich-
tigen, und ersucht in diesem Zusammenhang das Amt des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte,
die Aufmerksamkeit aller zuständigen Organe der Vereinten
Nationen, so auch auf Landesebene, auf die Berichte der Son-
derbeauftragten zu lenken;

14. ersucht das Amt des Hohen Kommissars sowie die
anderen zuständigen Organe, Büros, Hauptabteilungen und
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, zu prüfen, wie
sie die Staaten dabei unterstützen können, die Rolle der Men-
schenrechtsverteidiger und ihre Sicherheit zu stärken, ein-
schließlich in Konfliktsituationen und bei der Friedenskonso-
lidierung;

15. ersucht den Generalsekretär, die Sonderbeauftragte
mit dem Personal sowie mit den Sach- und Finanzmitteln aus-
zustatten, die sie benötigt, um ihr Mandat weiterhin wirksam
wahrnehmen zu können, so auch durch Besuche in den betref-
fenden Ländern;

16. ersucht alle zuständigen Einrichtungen und Organi-
sationen der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres Mandats
der Sonderbeauftragten bei der Durchführung ihres Tätigkeits-
programms jede erdenkliche Hilfe und Unterstützung zu ge-
währen;

17. ersucht die Sonderbeauftragte, der Generalversamm-
lung und der Menschenrechtskommission auch künftig im
Einklang mit ihrem Mandat jährlich über ihre Tätigkeit Bericht
zu erstatten;

18. beschließt, diese Frage auf ihrer zweiundsechzigsten
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behan-
deln.

RESOLUTION 60/162

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 173 Stimmen ohne Gegenstimmen bei 1 Enthaltung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/509/Add.2 (Part II), Ziff. 102)313:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamai-
ka, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Ka-
sachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuwait, Lao-
tische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauri-
tius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosam-
bik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Ni-
geria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neugui-
nea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Ru-
mänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sim-
babwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabi-
sche Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tschechische Re-
publik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Us-
bekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltung: Tuvalu.

313 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bangladesch, Belgien, Benin, Bo-
livien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Bu-
rundi, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Re-
publik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland,
Guatemala, Indien, Indonesien, Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Japan,
Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kolumbien, Kroa-
tien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mali, Malta, Mar-
shallinseln, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Pa-
lau, Panama, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro,
Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Vincent und die
Grenadinen, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Tschechische Republik,
Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Ameri-
ka, Zentralafrikanische Republik und Zypern.
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